
Die Lage der deutschen Flüchtlinge aus Wolhynien in Ostpreußen* 

Abschrift aus: Wolgadeutsche Monatshefte,  Jahrgang 1923, Heft 2, 7/8, Seite 103;                                   

(keine Autorenangabe) 

„In den Kriegsjahren 1915 – 1918 sind auf Veranlassung der deutschen Regierung ca. 30-40 000 

deutsche wolhynische Flüchtlinge nach Ostpreußen gekommen. Sie brachten all ihr Hab und Gut, 

viele von  ihnen ihr vollständiges Inventar mit. Bei ihrer Ankunft in Deutschland wurden diese 

Flüchtlinge vom „Fürsorgeverein für deutsche Rückwanderer“ registriert und als Landarbeiter bei 

Gutsbesitzern und Bauern untergebracht. Diesen gewissenhaften und tüchtigen Leuten hat die 

Provinz es mit zu verdanken, daß die landwirtschaftliche Produktion während der schweren 

Kriegsjahre auf ihrer alten Höhe erhalten werden konnte. Die deutsch-wolhynischen Flüchtlinge 

haben somit ihren vollgemessenen Anteil an den Kriegsleistungen des deutschen Volkes und sind 

ihrem Mutterlande nichts schuldig geblieben. Die deutsch-wolhynischen Flüchtlinge wurden, wie sich 

das von diesen deutschstämmigen Rückwanderern (sic!), die dazu noch lediglich auf Veranlassung 

der deutschen Regierung ins Land gekommen waren, den Inländern in jeder Hinsicht vollkommen 

gleichgestellt.  Leider hat in der letzten Zeit dieses durchaus angemessene Verhalten der deutschen 

Behörden sich zuungunsten der deutschen Wolhynier gewandelt. Das   Z e n t r a l – K o m i t e e   der 

Vereine aus den Kolonistengebieten Rußlands hat darüber einen Bericht des Vertrauensmannes des 

Vereins der Deutschen Wolhynier in Ostpreußen, Herrn David Pauli, entgegengenommen, dessen 

Inhalt wir kurz wiedergeben wollen. 

Die Aenderung im Verhalten der deutschen amtlichen Stellen ist auf Betreiben der 

Landarbeiterverbände erfolgt. Die einheimischen Landarbeiter haben in den deutschen wolhynischen 

Flüchtlingen stets nur lästige Konkurrenten sehen wollen. Die deutschen Wolhynier wurden 

gezwungen, aus den Landarbeiterverbänden, denen sie sich angeschlossen hatten, auszuscheiden. 

ferner gelang es den Landarbeiterverbänden, die Regierung zu veranlassen, sämtliche 

Vergünstigungen, die den Wolhynischen Rückwanderern bisher zustanden, aufzuheben. Die 

deutschen Wolhynier sind jetzt nichts anderes als Ausländer, deren man sich als billige Arbeitskräfte 

bedient.  Sie müssen ebenso, wie die polnischen Landarbeiter, die sogenannten Sachsengänger, 

besondere Legitimationsscheine lösen, wobei sie häufig nicht imstande sind, die recht hohen 

Gebühren zu bezahlen. In diesem Falle droht diesen Leuten, die, wie wir immer wieder betonen 

müssen, von der deutschen Regierung ins Land gezogen worden sind,   

Ausweisung als lästige Ausländer! 

Die Leute, die sich in Ostpreußen seßhaft gemacht haben und beginnen, dort bodenständig zu 

werden, sollen wieder von ihren Wohnorten vertrieben  und einer ungewissen Zukunft preisgegeben 

werden. In ihrer Verzweiflung haben viele von diesen deutschen Wolhyniern beschlossen, wieder 

nach Wolhynien zurückzukehren. Sie haben sich an die Ukrainische Vertretung in Berlin gewandt, 

doch ist ihnen der Bescheid zuteil geworden, daß eine Rücksiedlung nach der Ukraine nicht möglich 

ist. Das Land, das sie besessen haben, ist inzwischen in andere Hände übergegangen, und die 

Ukrainische Regierung will es vermeiden, daß durch das Wiedererscheinen der alten Besitzer 

Weiterungen entstehen.  Da in Rußland das Privateigentum auf Land aufgehoben ist, haben die 

Flüchtlinge keinerlei Hoffnung, von der Ukrainischen Regierung irgend einen Ersatz für ihre früheren 

Besitztümer zu erhalten. Fall sie auf ihr früheres Land verzichten, könnten sie freilich zurück, doch 

nur dann, wenn sie die ukrainische Staatsangehörigkeit noch nicht verloren haben, auf eigene Kosten 

reisen, ein vollständiges landwirtschaftliches Inventar und Lebensmittel für ein halbes Jahr 



mitbringen. Den verarmten Wolhyniern, die für ihr verlorenes Vermögen nirgendwo Ersatz erhalten 

haben, ist die Erfüllung dieser Bedingungen unmöglich.  

Eine Rückwanderung nach dem polnisch gewordenen Teil Wolhyniens ist gleichfalls ausgeschlossen, 

da die Polen deutsche Rückwanderer nicht zulassen. 

Die Folge davon ist, daß die deutschen wolhynischen Rückwanderer vogelfrei  sind und ein 

willkommenes Objekt für jeden gewissenlosen Ausbeuter, deren es ja leider in jedem Lande viel zu 

viele gibt. Wir machen hiermit die zuständigen amtlichen Stellen auf die geschilderten, tief 

bedauerlichen Zustände aufmerksam. Das Zentral-Komitee ist zurzeit damit beschäftigt, weiteres 

Material darüber zu sammeln, von dem es entsprechenden Gebrauch machen wird, um die Lage der 

unglücklichen Wolhynier zu erleichtern; wir möchten aber gern hoffen, daß dieser Hinweis genügen 

wird, die geschilderte Behandlung sofort abzustellen.“ 
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